
Das aktuelle ABD finden Sie unter www.onlineABD.de. Die Dienstordnungen finden Sie dort im Teil C. 
Eine Excel-Tabelle zur Arbeitszeitberechnung für MesnerInnen finden Sie unter www.kodakompass.de, Ru

Liebe MesnerInnen 
und Kir chen mu si kerIn nen,
kaum eine Kollegin oder eine Kollege arbeitet 
im liturgischen Dienst nach der Stechuhr. Die 
Kirche und ihr Dienst ist den Meisten mehr 
Berufung als Beruf und viele engagieren sich 
für ihre Gemeinde weit über das Maß hinaus. 
Der Dienst als KirchenmusikerIn oder MesnerIn 
erfordert hohe Eigenverantwortung, Pfl ichtbe-
wusstsein, Flexibilität, Vertrauen und Rück-
sichtnahme. Auf die berechtigten Interessen der 
MitarbeiterInnen und Vorgesetzten zu achten ist 
die Grundlage für ein erfolgreiches Miteinander 
und ein gutes Arbeitsklima in der Pfarrei. 
Diese entscheidenden Dinge lassen sich nicht 
durch KODA-Beschlüsse regeln. Wir können le-
diglich ein Tarifrecht beschließen. Die praktische 
Umsetzung und die Ausgestaltung des Dienstes 
vor Ort erfordert von beiden, Vorgesetzten wie 
MitarbeiterInnen, die Bereitschaft aufeinander 
zuzugehen und gemeinsam gerechte Lösungen 
zu fi nden.

Erläuterungen zum Kalender
Die im Kalender farbig her vor ge ho be nen Fest-
 ta ge sind grundsätzlich ar beits frei. Wenn Sie 
an diesen Tagen arbeiten müs sen, er hal ten Sie 
Frei zeit aus gleich. Bei al len ge setz li ch und be-
 triebs üb lich freien Ta gen sowie Ostersonntag 
und Pfi ngstsonntag gilt: Der Frei zeit aus gleich 
er fol gt so, dass der/die MitarbeiterIn über ei nen 
ganzen frei en Tag (Aus gleich stag) ver fü gen kann, 
un ab hän gig davon, ob er/sie an dem Festtag viel 
oder we nig gearbeitet hat. 

Im ABD sind Regeln für die Berechnung der 
Zahl der in der Aus gleichs wo che zu erbringenden 
Arbeitsstunden vor ge se hen (vgl. An mer kun gen 
unter dem Kalender). Sie werden von vielen Mit ar-
 bei terIn nen und Vor ge setz ten als schwie rig hand-
habbar emp fun den. Oft erhält – im ge gen sei ti gen 
Ein ver neh men und zu beid sei ti ger Zu frie den heit 
– der/die Mit ar bei terIn einen Er satz tag, ohne dass 
ex akt er fasst und ver rech net wird, ob an dem Tag 
über- oder un ter durch schnitt lich viele Stun den 
an ge fal len sind. In man chen Wo chen ar bei tet der/
die Be schäf tig te dann ei ni ge Stunden zu viel, in 
an de ren ei ni ge Stun den zu we nig. Auf grund der 
all ge mei nen Ar beits zeit re ge lung im ABD (vgl. 
Teil A, 1. § 6 Abs. 2) ist dies grund sätz lich zu läs sig 
– vor ausgesetzt man kann davon aus ge hen, dass 
im Durch schnitt die ver trag lich ver ein bar te Zeit 
ein ge hal ten wird.

Ganztägig arbeitsfreier Tag. Muss gearbeitet werden, besteht Anspruch auf Freizeitausgleich.
Zur exakten Berechnung der Arbeitszeit in den Ausgleichswochen sieht das ABD unterschiedliche Verfahren vor. Gesetzliche oder betriebsübliche Fe
Mariä Himmelfahrt ist in überwiegend evan ge li schen Gemeinden kein gesetzlicher Feiertag und fällt dort unter die Kategorie ***.
*  Für Oster- und Pfi ngstsonntag besteht Anspruch auf genau einen ganzen freien Ersatztag, unabhängig davon wie viele Stunden gearbeitet wurde
**  An diesen gesetzlichen Feiertagen besteht Anspruch auf einen ganzen freien Ersatztag. Die Zahl der gearbeiteten Stunden wird in der Ausgleichs

Woche ar bei tet 4 Std. am Feiertag  Er bekommt einen freien Ersatztag und muss in dieser Woche an den üb ri gen Ta gen noch 39 minus 4 Std. =
Abweichende Regelung: In der Diözese Augsburg ist immer wie unter * beschrieben zu verfahren.

***  Es handelt sich um arbeitsfreie Tage nach ABD Teil A, 1. § 6 Abs. 3. Für Arbeit an diesen Tagen ist "entsprechender Freizeitausgleich" innerhalb
mäßig sein, ent spre chend den ge setz li chen Fei er ta gen (**)  zu ver fah ren.

  Markieren Sie mit einem Stift
der Feiertage auf den freien T
ganzen freien Ersatztag, un ab

  Tragen Sie gegebenenfalls zu
(z. B. Friedensfest in der Stad
dass der/die MitarbeiterIn übe

Arbeitszeitkalender 2013
 für KirchenmusikerInnen
   und MesnerInnen
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eiertage fallen unter die Gruppe **. 

.
swoche von der Wochenarbeitszeit ab ge zo gen. (z. B. Voll be schäf tig ter mit 39 Std./
= 35 Std. ar bei ten.) 

b von 3 Monaten zu gewähren. Eine genauere Festlegung fehlt, es dürfte aber zweck-

ft Ihren festen freien Tag (z. B. alle Montage im Kalender). Trifft einer 
Tag und müssen Sie an diesem Tag arbeiten, erhalten Sie immer einen 
b hän gig von der Zahl der gearbeiteten Stunden.
usätzliche re gi o nal oder betriebsüblich freie Tage ein 
dt Augsburg). Für die se Tage ist Frei zeit aus gleich so zu gewähren, 
er einen ganzen freien Tag verfügen kann.
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"Fester freier Tag"
• Soweit nichts anderes vereinbart gilt die 6-Tage-Wo che. 

Der Sonntag ist grund sätz lich Arbeitstag. Der "freie Tag" 
muss dauerhaft fest auf einen be stimm ten Wo chen tag 
gelegt wer den!

• Fällt auf den "festen freien Tag" ein Feiertag, an dem der/
die Mit ar bei terIn ar bei ten muss, erhält er/sie un ab hän gig 
von der Zahl der geleisteten Ar beits stun den einen ganzen 
Tag frei  – möglichst in der sel ben Wo che.

• Nur ausnahmsweise darf aus anderen "dringenden be-
 trieb li chen Grün den" am "fes ten freien Tag" ge ar bei tet 
wer den. In die sem Fall ist ein an de rer Tag in der selben 
Wo che frei zu ge ben, unabhängig davon, wie vie l Stun den 
ge ar bei tet wur de. Der Er satz tag darf kein ge setz li cher 
Fei er tag sein.

Freier Sonntag
• Einmal im Vierteljahr besteht Anspruch auf einen frei en 

Sonntag anstelle eines freien Wo chen ar beits ta ges; davon 
kann nur ein ver nehm lich ab ge wi chen werden.

Feiertagsausgleich
• Freizeitausgleich für die Arbeit an gesetzlichen Fei er ta-

 gen, so wie an be triebs üb lich freien Tagen ist in ner halb 
von 8 Wochen zu ge wäh ren. 

• Keine gesetzlichen Feiertage, aber nach ABD arbeits-
frei, sind Heilig Abend, Silvester und in überwiegend 
evangelischen Gemeinden Mariä Himmelfahrt (in kath. 
Gemeinden ist Mariä Himmelfahrt gesetzlicher Feiertag). 
Für Arbeit an diesen Tagen ist Freizeitausgleich innerhalb 
von 3 Monaten zu gewähren.

• Zwei Ausgleichstage können einmal im Jahr zu ei nem 
frei en Wochenende zu sam men ge fasst wer den (Kirchliche 
Arbeitzeitordnung „KAZO“, ABD Teil D, 3. B. § 13).

• Selbstverständlich kann ein Aus gleich stag nicht auf den 
"festen freien Tag" gelegt werden, da dieser ohnehin 
ar beits frei ist.

Einschränkungen
• An Sonn- und Feiertagen dürfen – außer in Not fällen – 

nur Arbeiten ver rich tet wer den, die im Zu sam men hang 
mit den got tes dienst li chen Hand lun gen ste hen (z. B. 
Schnee räu men vor der Kir che ist not wen dig, Sträu cher 
zu schnei den nicht).

• Den MitarbeiterInnen sind aus rei chen de Ruhezeiten zu 
ge wäh ren (vgl. Kirchliche Arbeitszeitordnung, "KAZO").

Ausnahmen
• Für MesnerInnen und KirchenmusikerInnen, die aus-

 schließ lich für den Sonn- und Fei er tags dienst an ge stellt 
sind, fi n den die Aus gleichs re ge lun gen keine An wen dung 
(vgl. § 9 Abs. 5 der Dienstordnungen).

Erholungsurlaub
• Bei einer 6-Tage-Woche erhöht sich die Zahl der 

Ur laubs ta ge gegenüber ei ner 5-Tage-Woche. Dies ist 
not wen dig, da ein 6-Tage-Beschäftigter um eine Wo che 
Urlaub neh men zu können, auch 6 statt 5 Ur laubs ta ge 
ein brin gen muss. Der Ur laubs anspruch beträgt 35 Tage 
und ab dem Jahr, in welchem der oder die Beschäftigte 
55. Jahre alt wird, 36 Tage. Vor dem 1. Januar 1973 
Geborene haben als Besitzstand für die Dauer ihres 
Arbeitsverhältnisses 36 Tage Urlaub (vgl. ABD Teil A, 
1. § 26). Urlaub 2011/2012  KODA Kompass Nr. 48.
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Das aktuelle ABD finden Sie unter www.onlineABD.de. Die Dienstordnungen finden Sie dort im Teil C. 
Eine Excel-Tabelle zur Arbeitszeitberechnung für MesnerInnen finden Sie unter www.kodakompass.de, Rubrik „Service“, Download.

Liebe MesnerInnen 
und Kir chen mu si kerIn nen,
kaum eine Kollegin oder eine Kollege arbeitet 
im liturgischen Dienst nach der Stechuhr. Die 
Kirche und ihr Dienst ist den Meisten mehr 
Berufung als Beruf und viele engagieren sich 
für ihre Gemeinde weit über das Maß hinaus. 
Der Dienst als KirchenmusikerIn oder MesnerIn 
erfordert hohe Eigenverantwortung, Pfl ichtbe-
wusstsein, Flexibilität, Vertrauen und Rück-
sichtnahme. Auf die berechtigten Interessen der 
MitarbeiterInnen und Vorgesetzten zu achten ist 
die Grundlage für ein erfolgreiches Miteinander 
und ein gutes Arbeitsklima in der Pfarrei. 
Diese entscheidenden Dinge lassen sich nicht 
durch KODA-Beschlüsse regeln. Wir können le-
diglich ein Tarifrecht beschließen. Die praktische 
Umsetzung und die Ausgestaltung des Dienstes 
vor Ort erfordert von beiden, Vorgesetzten wie 
MitarbeiterInnen, die Bereitschaft aufeinander 
zuzugehen und gemeinsam gerechte Lösungen 
zu fi nden.

Erläuterungen zum Kalender
Die im Kalender farbig her vor ge ho be nen Fest-
 ta ge sind grundsätzlich ar beits frei. Wenn Sie 
an diesen Tagen arbeiten müs sen, er hal ten Sie 
Frei zeit aus gleich. Bei al len ge setz li ch und be-
 triebs üb lich freien Ta gen sowie Ostersonntag 
und Pfi ngstsonntag gilt: Der Frei zeit aus gleich 
er fol gt so, dass der/die MitarbeiterIn über ei nen 
ganzen frei en Tag (Aus gleich stag) ver fü gen kann, 
un ab hän gig davon, ob er/sie an dem Festtag viel 
oder we nig gearbeitet hat. 

Im ABD sind Regeln für die Berechnung der 
Zahl der in der Aus gleichs wo che zu erbringenden 
Arbeitsstunden vor ge se hen (vgl. An mer kun gen 
unter dem Kalender). Sie werden von vielen Mit ar-
 bei terIn nen und Vor ge setz ten als schwie rig hand-
habbar emp fun den. Oft erhält – im ge gen sei ti gen 
Ein ver neh men und zu beid sei ti ger Zu frie den heit 
– der/die Mit ar bei terIn einen Er satz tag, ohne dass 
ex akt er fasst und ver rech net wird, ob an dem Tag 
über- oder un ter durch schnitt lich viele Stun den 
an ge fal len sind. In man chen Wo chen ar bei tet der/
die Be schäf tig te dann ei ni ge Stunden zu viel, in 
an de ren ei ni ge Stun den zu we nig. Auf grund der 
all ge mei nen Ar beits zeit re ge lung im ABD (vgl. 
Teil A, 1. § 6 Abs. 2) ist dies grund sätz lich zu läs sig 
– vor ausgesetzt man kann davon aus ge hen, dass 
im Durch schnitt die ver trag lich ver ein bar te Zeit 
ein ge hal ten wird.

Ganztägig arbeitsfreier Tag. Muss gearbeitet werden, besteht Anspruch auf Freizeitausgleich.
Zur exakten Berechnung der Arbeitszeit in den Ausgleichswochen sieht das ABD unterschiedliche Verfahren vor. Gesetzliche oder betriebsübliche Feiertage fallen unter die Gruppe **. 
Mariä Himmelfahrt ist in überwiegend evan ge li schen Gemeinden kein gesetzlicher Feiertag und fällt dort unter die Kategorie ***.
*  Für Oster- und Pfi ngstsonntag besteht Anspruch auf genau einen ganzen freien Ersatztag, unabhängig davon wie viele Stunden gearbeitet wurde.
**  An diesen gesetzlichen Feiertagen besteht Anspruch auf einen ganzen freien Ersatztag. Die Zahl der gearbeiteten Stunden wird in der Ausgleichswoche von der Wochenarbeitszeit ab ge zo gen. (z. B. Voll be schäf tig ter mit 39 Std./

Woche ar bei tet 4 Std. am Feiertag  Er bekommt einen freien Ersatztag und muss in dieser Woche an den üb ri gen Ta gen noch 39 minus 4 Std. = 35 Std. ar bei ten.) 
Abweichende Regelung: In der Diözese Augsburg ist immer wie unter * beschrieben zu verfahren.

***  Es handelt sich um arbeitsfreie Tage nach ABD Teil A, 1. § 6 Abs. 3. Für Arbeit an diesen Tagen ist "entsprechender Freizeitausgleich" innerhalb von 3 Monaten zu gewähren. Eine genauere Festlegung fehlt, es dürfte aber zweck-
mäßig sein, ent spre chend den ge setz li chen Fei er ta gen (**)  zu ver fah ren.

  Markieren Sie mit einem Stift Ihren festen freien Tag (z. B. alle Montage im Kalender). Trifft einer 
der Feiertage auf den freien Tag und müssen Sie an diesem Tag arbeiten, erhalten Sie immer einen 
ganzen freien Ersatztag, un ab hän gig von der Zahl der gearbeiteten Stunden.

  Tragen Sie gegebenenfalls zusätzliche re gi o nal oder betriebsüblich freie Tage ein 
(z. B. Friedensfest in der Stadt Augsburg). Für die se Tage ist Frei zeit aus gleich so zu gewähren, 
dass der/die MitarbeiterIn über einen ganzen freien Tag verfügen kann.

Arbeitszeitkalender 2013
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   und MesnerInnen
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"Fester freier Tag"
• Soweit nichts anderes vereinbart gilt die 6-Tage-Wo che. 

Der Sonntag ist grund sätz lich Arbeitstag. Der "freie Tag" 
muss dauerhaft fest auf einen be stimm ten Wo chen tag 
gelegt wer den!

• Fällt auf den "festen freien Tag" ein Feiertag, an dem der/
die Mit ar bei terIn ar bei ten muss, erhält er/sie un ab hän gig 
von der Zahl der geleisteten Ar beits stun den einen ganzen 
Tag frei  – möglichst in der sel ben Wo che.

• Nur ausnahmsweise darf aus anderen "dringenden be-
 trieb li chen Grün den" am "fes ten freien Tag" ge ar bei tet 
wer den. In die sem Fall ist ein an de rer Tag in der selben 
Wo che frei zu ge ben, unabhängig davon, wie vie l Stun den 
ge ar bei tet wur de. Der Er satz tag darf kein ge setz li cher 
Fei er tag sein.

Freier Sonntag
• Einmal im Vierteljahr besteht Anspruch auf einen frei en 

Sonntag anstelle eines freien Wo chen ar beits ta ges; davon 
kann nur ein ver nehm lich ab ge wi chen werden.

Feiertagsausgleich
• Freizeitausgleich für die Arbeit an gesetzlichen Fei er ta-

 gen, so wie an be triebs üb lich freien Tagen ist in ner halb 
von 8 Wochen zu ge wäh ren. 

• Keine gesetzlichen Feiertage, aber nach ABD arbeits-
frei, sind Heilig Abend, Silvester und in überwiegend 
evangelischen Gemeinden Mariä Himmelfahrt (in kath. 
Gemeinden ist Mariä Himmelfahrt gesetzlicher Feiertag). 
Für Arbeit an diesen Tagen ist Freizeitausgleich innerhalb 
von 3 Monaten zu gewähren.

• Zwei Ausgleichstage können einmal im Jahr zu ei nem 
frei en Wochenende zu sam men ge fasst wer den (Kirchliche 
Arbeitzeitordnung „KAZO“, ABD Teil D, 3. B. § 13).

• Selbstverständlich kann ein Aus gleich stag nicht auf den 
"festen freien Tag" gelegt werden, da dieser ohnehin 
ar beits frei ist.

Einschränkungen
• An Sonn- und Feiertagen dürfen – außer in Not fällen – 

nur Arbeiten ver rich tet wer den, die im Zu sam men hang 
mit den got tes dienst li chen Hand lun gen ste hen (z. B. 
Schnee räu men vor der Kir che ist not wen dig, Sträu cher 
zu schnei den nicht).

• Den MitarbeiterInnen sind aus rei chen de Ruhezeiten zu 
ge wäh ren (vgl. Kirchliche Arbeitszeitordnung, "KAZO").

Ausnahmen
• Für MesnerInnen und KirchenmusikerInnen, die aus-

 schließ lich für den Sonn- und Fei er tags dienst an ge stellt 
sind, fi n den die Aus gleichs re ge lun gen keine An wen dung 
(vgl. § 9 Abs. 5 der Dienstordnungen).

Erholungsurlaub
• Bei einer 6-Tage-Woche erhöht sich die Zahl der 

Ur laubs ta ge gegenüber ei ner 5-Tage-Woche. Dies ist 
not wen dig, da ein 6-Tage-Beschäftigter um eine Wo che 
Urlaub neh men zu können, auch 6 statt 5 Ur laubs ta ge 
ein brin gen muss. Der Ur laubs anspruch beträgt 35 Tage 
und ab dem Jahr, in welchem der oder die Beschäftigte 
55. Jahre alt wird, 36 Tage. Vor dem 1. Januar 1973 
Geborene haben als Besitzstand für die Dauer ihres 
Arbeitsverhältnisses 36 Tage Urlaub (vgl. ABD Teil A, 
1. § 26). Urlaub 2011/2012  KODA Kompass Nr. 48.
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